
 

Allgemeines aus dem Erstattungskodex (EKO) 

Wir möchten dieses Medium nutzen, um Ihnen auch zu anderen den EKO betreffende Themen 
Informationen anzubieten. 

Generika schaffen „Headroom for Innovation“ 

Die Vertragspartnerinnen und Vertragspartner leisten durch die Verordnung kostengünstiger 
Generika einen wertvollen Beitrag im Umgang mit den begrenzten finanziellen Ressourcen im 
Gesundheitswesen und ermöglichen damit die Finanzierung innovativer Produkte und fördern 
Innovationen. Eine aktuelle österreichweite Auswertung zeigt, dass im ersten Halbjahr 2023 
der mit den Sozialversicherungsträgern abgerechnete Anteil an generischen Verordnungen 
erstmals bei über 40 % liegt (siehe Abbildung)1. 

 

 

 

 

 

 

 

Einige der im EKO gelisteten Generika können im Gegensatz zu den gleichwertigen Original-
produkten ohne Vorabbewilligung verordnet werden. Auch der Quartalsbedarf (drei Mo-
natspackungen) ist teilweise frei verschreibbar. 2 

Beispiele für im EKO gelistete Wirkstoffe mit großem Preisvorteil/Einsparpotenzial der Gene-
rika, deren Verordnung auch den organisatorischen Aufwand bei der Medikamentenverschrei-
bung reduzieren kann (Stand: Dezember 20233): 

Wirkstoff(kombination) Box – Originär Box – Generika Preisvorteil Quartalsbedarf – Generika 

Fingolimod Gelb, RE14 Gelb, RE1 bis zu 54 % 
mit Langzeitbewilligung für 
6 Monate möglich 

Ranolazin Gelb, RE1 Grün bis zu 75 % frei verschreibbar 

Valsartan, Amlodipin und 
Hydrochlorothiazid 

Grün, IND5 Grün bis zu 70 % frei verschreibbar 

Im Vergleich zum Jahr 2022 hat der Heilmittelbereich im Jahr 2023 österreichweit eine Kos-
tensteigerung von über 8 %1 (Datenverfügbarkeit bis Oktober), mit der höchsten absoluten 
Steigerung bei antineoplastischen und immunmodulierenden Mitteln – vor allem bei innovati-
ven Biologika und zielgerichteten Therapien. Durch die bevorzugte Verordnung kostengünsti-
ger Generika können Innovationen mit Mehrwert für die betroffenen Patientinnen und Patien-
ten und die Gesellschaft finanziert werden. 

                                                                                       
1 Datenquelle: BIG (Business Intelligence im Gesundheitswesen) 
2 Durch mit den Sozialversicherungsträgern abgeschlossene Zielvereinbarungen können abweichende Regeln gelten. 
3 Infotool zum Erstattungskodex, abgerufen unter https://www.sozialversicherung.at/oeko/views/index.xhtml am 1.12.2023 
4 Eine chef- und kontrollärztliche Bewilligung ist im Vorhinein erforderlich. 
5 Indikationstext für Kassenzeichen IND: wenn ACE-Hemmer nicht vertragen werden 

Abbildung: Österreichweiter Generikaanteil an 
mit den Sozialversicherungsträgern abgerechne-
ten Arzneispezialitäten vom ersten Halbjahr 2021 
bis zum ersten Halbjahr 2023. 


